
Zeichnungsschein 
(Kapitalerhöhung) 
 
 
Der/die Unterzeichnete zeichnet hiermit unter Bezugnahme auf den genehmigten General-
versammlungsbeschluss vom 25. Mai 2023 und den Verwaltungsratsbeschluss vom  
4. April 2024 (Art. 652 Abs. 1 OR) folgende Aktien der FC Thun AG, Weststrasse 12, 
3604 Thun. 
 
 
Aktienzeichnung 
 

Aktienanzahl:   

Aktienart:  Namenaktie 

Nennwert je Aktie: CHF 2.00 

Ausgabebetrag je Aktie: CHF 64.00 

 
 
Der/die Aktienzeichner/in verpflichtet sich bedingungslos, die dem gesamten Ausgabebetrag 
der von ihm/ihr gezeichneten Aktie(n) entsprechende Einlage im Sinne der Beschlüsse der 
Generalversammlung (Bar, Sacheinlagen, Verrechnung) zu leisten. Die Verbindlichkeit die-
ser Aktienzeichnung und Vollmacht endet nach Ablauf von 3 Monaten seit deren Ausstel-
lung. Dieser Zeichnungsschein ist nur gültig, wenn er im Original bis am 2. Mai 2024 
bei der FC Thun AG eingegangen und die entsprechende Einzahlung auf dem Kapital-
einzahlungskonto der FC Thun AG ebenfalls bis zu diesem Datum erfolgt ist (Zahlungs-
details siehe unten). Der/die Unterzeichnete bestätigt zudem, dass er/sie die Aktien in eige-
nem Namen und auf eigene Rechnung erwirbt. 
 
 
Zwingende Angaben des/der Unterzeichneten 
 
   
    
Vorname  Name 
 
 
    
Geburtsdatum  oder Firma (falls Firma Aktionärin ist) 
 
 
    
Adresse  PLZ/Ort 
 
 
    
E-Mail-Adresse Telefon für Rückfragen 
 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift 
 
 
Zustelladresse für den Zeichnungsschein Angaben zum Kapitaleinzahlungskonto 
Nur per Post an: FC Thun AG, «Aktien», Berner Kantonalbank, 3600 Thun 
Weststrasse 12, 3604 Thun IBAN: CH32 0079 0016 6179 9669 2 


